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Steuerrecht. Die Übertragung von
Grundstücken einer Erbengemeinschaft
auf eine GbR kann von der
Grunderwerbsteuer befreit sein. Die
Haltefrist ist zu berücksichtigen.

BFH, Urteil vom 4. Juni 2025,
Az. II R 42/21

Die Teilung des Erbes geht auch
ohne Grunderwerbsteuer
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DER FALL

Sechs Geschwister bilden eine Erbenge-
meinschaft, an der sie je 1/6 halten. 2014
gründen sie eine Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts (GbR). Dieser übertragen sie
zwei Nachlassgrundstücke per Teil-Erb-
auseinandersetzungsvertrag. Kurze Zeit
später erwirbt die GbR ein weiteres
Grundstück und überträgt es am gleichen

Tag an einen Miterben. Dessen GbR-
Anteil sinkt im Gegenzug auf 0,55%. Das
Finanzamt gewährt dieGrunderwerbsteu-
erbefreiung nur im Umfang von 83,85%
(5 mal 16,66% plus 0,55%). Das FG Köln
verneint das Vorliegen einer grunder-
werbsteuerfreien Nachlassteilung, da die
Teilung nur teilweise erfolgte.
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DIE FOLGEN

Der BFH stellte dagegen klar, dass auch
die Übertragung auf eine personen- und
beteiligungsidentische GbR im Zuge einer
Teilauseinandersetzung des Nachlasses
grundsätzlich nach § 3 Nr. 3 GrEStG
begünstigt ist. Begünstigt sei die GbR aber
nur insoweit, wie Miterben an der erwer-
benden Personengesellschaft beteiligt
sind und ihre Beteiligung innerhalb von
fünf Jahren nicht sinkt – für Vorgänge seit
1. Juli 2021 gelten zehn Jahre. Hintergrund
ist, dass beim Erwerb der Erben-GbR die

Paragrafen 5 und 6 GrEStG samt deren
Nachbehaltensfrist anwendbar seien. Da
im Streitfall die Beteiligung des einenMit-
erben auf 0,55% sank, ist Grunderwerb-
steuerfreiheit nur für 83,85% zu gewähren.
Die Revision der Erbengemeinschaft blieb
somit erfolglos: Der BFH widersprach
zwar der Begründung des Finanzgerichts,
bestätigte jedoch im Ergebnis die Vorge-
hensweise des Finanzamts.
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WAS IST ZU TUN?

Die Erbauseinandersetzung im Hinblick
auf Grundstücke sollte sorgfältig geplant
werden. Zwar kann die Übertragung von
Grundstücken von der Grunderwerb-
steuer befreit sein, aber nur, wenn
bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die
Übertragung sollte als (Teil-)Nachlass-
teilung gestaltet sein. Wichtig ist vor allem
im Falle einer Übertragung auf eine betei-
ligungsidentische Personengesellschaft,
dass alle Miterben ihre Gesellschaftsan-
teile zehn Jahre grundsätzlich unverän-
dert halten. Diesbezüglich könnten Siche-
rungsmechanismenwieHalte- undVerfü-

gungsbeschränkungen vereinbart wer-
den. Im Rahmen der Auseinandersetzung
sollten auch grunderwerbsteuerfreie
Übertragungsalternativen geprüft wer-
den, zumBeispiel die direkte Übertragung
eines Grundstücks an Miterben oder eine
Überführung in Bruchteilseigentum. Eine
vorausschauende Planung der Nachlass-
teilung ist entscheidend, um Grunder-
werbsteuer zu vermeiden.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Martin Fleckenstein

von Luther
Quelle: Luther Rechtsanwaltsgesellschaft

Öffentliches Recht. Bei der Verlängerung
eines Bauvorbescheids kommt es auf die
aktuelle Sach- und Rechtslage an.
Einen automatischen Anspruch auf
Wiederholung gibt es nicht. Das Risiko
einer Ablehnung trägt der Antragsteller.

VG Gelsenkirchen, Urteil vom 13. November 2025,
Az. 6 K 5230/23

Ein Vorbescheid beinhaltet kein
Dauerabo auf Verlängerung
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DER FALL

DieKlägerwandten sich dagegen, dass die
Verlängerung eines Bauvorbescheids zur
Errichtung von elf Reihenhäusern abge-
lehnt wurde. Der erste Bescheid datierte
von 2005. Diesem hatte die Bauaufsichts-
behörde die Auffassung zugrunde gelegt,
das Vorhaben befinde sich im unbeplan-
ten Innenbereich nach § 34 BauGB; es
müsse nur noch ein Erschließungsvertrag

abgeschlossen werden. Ohne einen Bau-
antrag zu stellen, erwirkten die Kläger
16VerlängerungendesVorbescheids.Den
17. Antrag lehnte die Behörde schließlich
ab, weil das Planungsamt nach einer
neuen Beurteilung zu dem Schluss kam,
dass das Projekt im Außenbereich nach
§ 35 BauGB liege. Die Entstehung einer
Splittersiedlung sei zu befürchten.
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DIE FOLGEN

Unter ausdrücklicher inhaltlicher Bestäti-
gung dieser Sichtweise stellt das VG klar,
dass bei der Entscheidung über die Ver-
längerung eines Vorbescheids ausschließ-
lich die zu diesem Zeitpunkt bestehende
Sach- und Rechtslage zugrunde zu legen
ist. Mit anderen Worten: Es besteht keine
Bindung an die für die Erstentscheidung
erhebliche Sach- und Rechtslage oder an
die seinerzeit vorgenommene Beurtei-
lung. Auch dann nicht, wenn dem Antrag
schonmehrere Verlängerungen vorausge-
gangen sind. Vielmehr realisiert sich in

einer abweichenden Bewertung mit der
Folge der Ablehnung das Risiko, das der
Bauherr selbst durch die Überschreitung
der ursprünglichenGeltungsdauer gesetzt
hat. Mit Blick auf die im Zuge des soge-
nannten Bauturbo eingeführte neue Vor-
schrift des § 246e BauGB merkt das VG
abschließend an, daraus könne mangels
Zustimmung der Gemeinde und unter
Hinweis auf nachbarliche Interessen kein
Anspruch hergeleitet werden.
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WAS IST ZU TUN?

Ein einmal erteilter Bauvorbescheid löst
keinen Automatismus für die Gewährung
von Verlängerungen aus. Dasmüssen sich
Bauherren vor Augen halten und – ent-
sprechend der Logik der Befristung von
Vorbescheiden – überlegen, ob sie nicht
lieber rechtzeitig einen Bauantrag stellen.
Stützt sich die Ablehnung überdies auf ein
versagtes gemeindliches Einvernehmen,
ist dies zumindest ein wichtiger Hinweis
darauf, dass auch mit einer Zustimmung
im Sinne des Bauturbo nicht gerechnet

werden kann. Welche Folgen sich daraus
für das Verhältnis von Bauanträgen nach
bisher geltendem Recht und dem Verfah-
ren nach dem neuen § 246e BauGB erge-
ben, muss in der weiteren Diskussion
herausgearbeitet werden.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Lars Kölling
von Rotthege

Quelle: Rotthege; Urheber: Michael Neuhaus

Mietrecht. Eine AGB-Preisklausel im
gewerblichen Mietvertrag muss transparent
sein, um wirksam zu sein. Die zentralen
Grundlagen sind eindeutig zu benennen.

OLG Karlsruhe, Urteil vom 7. Oktober 2025,
Az. 19 U 167/24

Klauseln über Mietänderungen
haben klar zu sein
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DER FALL

Mieter und Vermieter von Praxisräumen
streiten um eine Mietänderungsklausel.
Sie lautet: „Sollte sich der vom Statisti-
schen Bundesamt festgestellte Verbrau-
cherpreisindex ... gegenüber dem Stand
[…] um mindestens 10 Prozentpunkte
nach oben oder unten verändern, so ver-
ändert sich der Mietzins in gleichem pro-
zentualem Verhältnis der Indexänderung.

Als Basismietewird […] Euro je qmverein-
bart.“ Die Veränderung solle, „ohne dass
die Wirksamkeit der Mietänderung davon
abhängig wäre, schriftlich durch eine oder
beide Vertragsparteienmitgeteilt werden“
und rückwirkend zum Ersten des Monats
hin gelten, der die Indexschwelle über-
schreitet. Der Mieter hält die Preisklausel
für intransparent und daher unwirksam.
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DIE FOLGEN

Dem OLG Karlsruhe zufolge muss der
Mieter die so erhöhte Miete zahlen. Die
Preisklausel ist keine überraschende All-
gemeine Geschäftsbedingung (AGB).
Denn in gewerblichen Mietverträgen sind
indexbasierte Änderungsklauseln markt-
üblich. Die vorgenannte verstößt auch
nicht gegen das AGB-rechtliche Transpa-
renzgebot. Sie ist klar formuliert und kann
nur so verstanden werden, dass sie die
Möglichkeit einer wiederholten, sich glei-
chermaßen selbstständig vollziehenden
Mietanpassung eröffnet. Diese hängt von

der zukünftigen Entwicklung der im Index
erfassten Verbraucherpreise ab, auch
wenn eine dadurch ausgelöste mehrfache
Änderung der Miethöhe nicht ausdrück-
lich erwähnt wird. Die Preisklausel
benennt alle Grundlagen, nach welchen
sich eine indexbezogene Mietanpassung
vollzieht. Klar ist auch, dass sich eine wie-
derholte Änderung der Miethöhe nach
denselben Bemessungsfaktoren vollzieht.
Weil andere Bemessungsfaktoren fehlen,
ist die Regelung schon vom Wortlaut her
eindeutig.
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WAS IST ZU TUN?

Um das Risiko einer unwirksamen Preis-
klausel zu vermeiden, muss ein besonde-
rer Fokus auf deren Ausgestaltung gelegt
werden. Sie muss für deren Wirksamkeit
zunächst die Anforderungen des Preis-
klauselgesetzes erfüllen – unter anderem
zehn Jahre Festlaufzeit oder derMieter hat
das Recht, die Vertragsdauer einseitig auf
mindestens zehn Jahre zu verlängern.
Handelt es sich zudem um eine AGB, hat
die Preisklausel hinreichend bestimmt zu
sein und darf den Vertragspartner nicht

unangemessen benachteiligen bzw. darf
nicht intransparent sein. Dies ist dann
nicht der Fall, wenn alle notwendigen
Grundlagen, wie Basisjahr, Ausgangs-
basis, Anpassungsschwelle und Aus-
gangsmiete, klar und eindeutig benannt
werden.

(redigiert von Monika Hillemacher)

Rechtsanwalt
Dr. Martin Schellenberg

von Heuking
Quelle: Heuking

Vergaberecht. Wer als Bieter wider
besseres Wissen eine Nachprüfung
weiterverfolgt, dem drohen eine Klage
und die Zahlung von Schadenersatz
seitens des Auftraggebers.

OLG Naumburg, Urteil vom 17. Januar 2025,
Az. 6 U 1/14

Chancenlose Klagen können
Schadenersatz nach sich ziehen
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DER FALL

Ein Stadtwerk in Sachsen-Anhalt schreibt
die Abfallentsorgung aus. Bei der Auswer-
tung stellt die Auftraggeberin fest, dass es
in den Angeboten zweier Bieter viele
Parallelen gibt. Unter anderem eine weit-
gehend identische formale und inhaltli-
che Struktur, identische Schreibfehler
sowie übereinstimmende quantitative
Annahmen, etwa bei der Behälterentlee-
rung. Die Auftraggeberin schließt eine

Bieterin aus. Diese habe ihreMitbewerbe-
rin weitgehend kopiert, unterbiete jedoch
jeweils knapp deren Preise. Die ausge-
schlossene Bieterin beantragt die Nach-
prüfung. In diesem Verfahren bestreitet
sie, Kenntnis vom anderen Angebot
gehabt zu haben. Die Bieterin verliert die
Klage. Daraufhin macht die öffentliche
Auftraggeberin Schadenersatzansprüche
geltend.
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DIE FOLGEN

Landgericht und Oberlandesgericht
gaben der Auftraggeberin Recht. Diese
hatte sich in dem Schadenersatzverfahren
unter anderemauf eineNormgestützt, die
im deutschen Vergaberecht bisher völlig
bedeutungslos geblieben ist: § 180 GWB.
Dort ist geregelt, dass Schadenersatz
schuldet, wer aus sachwidrigen Gründen
Nachprüfungsverfahren beantragt. Die
Auftraggeberin hatte – gestützt auf die
Urteile aus dem Vergabestreit – argumen-
tiert: Spätestens mit der Akteneinsicht in
diesem Verfahren hätte die Bieterin wis-
sen müssen, dass sie mit ihrer Angebots-

abgabe gegen den Wettbewerbsgrundsatz
verstoßenhabe,weil ihrBeraterDaten von
der Mitbieterin bei der Angebotserstel-
lung verwendet hatte. Die Bieterin hätte
deshalb dasNachprüfungsverfahren nicht
mehr weiterführen dürfen. Dieser Ansicht
folgten die Gerichte. Den durch die Fort-
führung des Verfahrens vor der Vergabe-
kammer entstandenen Schaden muss die
Bieterin ersetzen. Der Schadenwar erheb-
lich, weil die Auftraggeberin einen Inte-
rimsvertrag vergeben musste, der hohe
Zusatzkosten verursachte.
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WAS IST ZU TUN?

Öffentliche Auftraggeber sollten auffällige
Angebotsparallelen systematisch doku-
mentieren und die Angebotsgenese kon-
sequent aufklären, um Ausschlussent-
scheidungen und spätere Haftungspro-
zesse tragfähig zu untermauern. Wird Pri-
märrechtschutz offensichtlich chancenlos
betrieben, kommt eine Haftung des
Antragstellers aus § 180 GWB in Betracht.
Bieter wiederum müssen sicherstellen,

dass ihre Kalkulation vollständig eigen-
ständig erfolgt. Die Verwendung fremder
Urkalkulationsdaten verletzt denGeheim-
wettbewerb, begründet Haftung und kann
zusätzlich Missbrauchstatbestände im
Primärrechtsschutz auslösen.

(redigiert von Monika Hillemacher)

ANZEIGE


